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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §167 Abs2;

BAO §183 Abs1;

Rechtssatz

Tritt der Abgabep ichtige einer im erstinstanzlichen Bescheid getro enen Feststellung eines Sachverhalts, der in der

Sphäre des Abgabep ichtigen liegt (hier: Frage der Au ösung einer stillen Gesellschaft bei verschmelzender

Umwandlung), nicht entgegen, kann die Berufungsbehörde ohne Verletzung von Verfahrensvorschriften von der

Richtigkeit der erstinstanzlichen Feststellung ausgehen.
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